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Bekanntmachung über die zuständige Behörde 
nach § 11 Absatz 1 des Bauproduktengesetzes

Vom 29 . November 2011

 Der Senat bestimmt:

§ 1

Zuständigkeit

 Zuständige Behörde nach § 11 Absatz 1 des Baupro-
duktengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28 . April 1998 (BGBl . I S . 812), das zuletzt durch 
Artikel 76 der Verordnung vom 31 . Oktober 2006 
(BGBl . I S . 2407) geändert worden ist, für die Anerken-
nung von Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs-
stellen ist die oberste Bauaufsichtsbehörde .

§ 2

Inkrafttreten

 Diese Bekanntmachung tritt am Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung in Kraft .

 Beschlossen, Bremen, den 29 . November 2011

Der Senat

Kammerbeitrag 2012 der 
Arbeitnehmerkammer Bremen

 Die Vollversammlung der Arbeitnehmerkammer 
Bremen hat auf ihrer Sitzung am 10 . November 2011 
beschlossen:

 Der Beitrag für die Arbeitnehmerkammer Bremen 
beträgt für das Jahr 2012 0,15 v .H . des monatlichen 
Arbeitslohnes .

 Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen hat 
den Beschluss der Vollversammlung mit Schreiben 
vom 22 . November 2011 nach § 23 Absatz 2 Num- 
mer 3 ArbNKG genehmigt .

 Ausgefertigt, Bremen, den 24 . November 2011 

Vorstand der 
Arbeitnehmerkammer Bremen

Berichtigung der fachspezifischen Prüfungs- 
ordnung für das Fach „Mathematik“ im Zwei-Fä-

cher-Bachelorstudium der Universität Bremen

 Die fachspezifische Prüfungsordnung für das Fach 
„Mathematik“ im Zwei-Fächer-Bachelorstudium der 
Universität Bremen vom 6 . Juli 2011 (Brem .ABl .  
S . 1117) wird wie folgt berichtigt: 

 In § 1 Absatz 2 Satz 3 wird der Begriff „Bachelor of 
Science“ durch den Begriff „Bachelor of Arts“ ersetzt .

 Bremen, den 28 . November 2011

Der Rektor der 
Universität Bremen 




